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Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am 

Mittwoch, dem 2. Januar 2019. 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 04.12.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 19.12.2018, 18:00 Uhr, 
 

Hotel Stadt Hamburg, Süderstraße 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Verabschiedung eines ausgeschiedenen Gemeindevertreters  

   

 3. Verpflichtung eines nachgerückten Gemeindevertreters  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Bericht des Bürgermeisters  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.11.2018  

   

 7. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und CDU   
Entscheidung über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Herrn Bürgermeister 
a. D. Jürgen Baasch 

 

   

 8. Wahl von  
a) zwei Mitgliedern für den Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der 
    Gemeinde Gettorf 
b) eines stellv. Mitglieds für den Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt 
    der Gemeinde Gettorf 
c) eines stellv. Mitglieds für das Mitglied Frau Nadine Zikofsky im Schulverband 
    Gettorf u.U. 
d) eines stellv. Mitglieds für den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der  
    Gemeinde Gettorf 
e) eines stellv. Mitglieds für das Mitglied Ralf Lemke im WBV 

 

   

 9. Resolution zur Kita-Finanzierung  

   

 10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, hier: Förderung des Radverkehrs in 
Gettorf 

 

   

 11. Interfraktioneller Antrag für einen neuen Ortsentwicklungsplan für Gettorf  

   

 12. Antrag der FDP-Fraktion zur Erstellung eines tragfähigen Konzeptes für die Errich-
tung eines festen CoWorking-Space in Gettorf 

 

   

 13. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Gettorf für das 
Haushaltsjahr 2019 

 

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr  



 Nr. 27/2018                                                                                                                                            Seite 3  
 

Haushaltssatzung des Amtes Dänischer Wohld 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung i.V. m. den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch 
den Amtsausschuss vom 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.904.800 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.103.100 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -198.300 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

3.795.400 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

3.745.500 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

160.600 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.0000 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 35,73 Stellen. 

 
§ 3 

 

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden wie folgt festgesetzt:  
 
a) Von den Steuerkraftzahlen 

1. der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 15,42  % 
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)     15,42  % 
3. der Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital   15,42  % 
4. des Anteils an der Einkommensteuer   15,42  % 
5. der Zuweisungen gem. § 31 a FAG   15,42  % 
6. des Anteils an der Umsatzsteuer   15,42  % 

b)     von den Schlüsselzuweisungen    15,42  % 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 5.000 EUR 
 
Gettorf, den 06.12.2018      Amt  Dänischer Wohld 
     Siegel   gez. Matthias Meins 
        Amtsdirektor 
               

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann 
kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zim-
mer 5, 2. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Gettorf und Umgegend 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
Aufgrund des §§ 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.07.2007 in Verbindung mit den §§ 5 und 14 des Geset-
zes über kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 und den §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung 
durch  die Schulverbandsversammlung vom  03.12.2018   folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.486.100 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.890.600 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 595.500 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

4.038.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

3.175.000 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

112.200 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

975.200 EUR 

    
festgesetzt. 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 34 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Schulverbandsumlage beträgt  3.004.400,00 Euro und wird wie folgt festgesetzt: 
 
1. Gemeinde Gettorf       1.849.830,75 
2. Gemeinde Lindau          241.709,22   
3. Gemeinde Tütendorf          167.805,87 
4. Gemeinde Neudorf-Bornstein           98.735,16 
5. Gemeinde Schinkel          157.874,71 
6. Gemeinde Osdorf          329.737,62 
7. Gemeinde Neuwittenbek           73.191,21  
8. Gemeinde Noer            85.515,46     
       3.004.400,00 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung ertei-
len kann, beträgt  5.000,00 EUR. 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am  -entfällt-  erteilt. 
 
Gettorf, den 05.12.2018      Schulverband 

    Gettorf und Umgegend 
     Siegel   gez. Kurt Arndt 
        Schulverbandsvorsteher 
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Verbandssatzung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend  

in Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Auf Grund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung 

mit § 4 der Gemeindeordnung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zur Zeit geltenden Fassung 

wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gettorf und Umge-

gend am  03.12.2018 folgende Verbandssatzung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend erlassen: 
 

§ 1 

Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel 

(1) Die Gemeinden Gettorf, Lindau, Tüttendorf, Neudorf-Bornstein, Schinkel, Osdorf, Neuwittenbek und 

Noer bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. 

Der Zweckverband führt den Namen: 

Schulverband Gettorf und Umgegend. 

Er hat seinen Sitz in Gettorf. 

 

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er darf Beamte 

und Beschäftigte beschäftigen. 
 

(3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift: 

Schulverband Gettorf und Umgegend in Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
 

(4) Die Gemeinden Neudorf-Bornstein, Schinkel, Neuwittenbek sowie die im Schulverband Osdorf/Noer 

zusammengeschlossenen Gemeinden werden nicht an den Umlagekosten der Grundschule des 

Schulverbandes Gettorf und Umgegend beteiligt. Die geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Neudorf-Bornstein vom 21. November 2007 bleibt 

hiervon unberührt.        
 

§ 2 

Verbandsgebiet 

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder.  

 

§ 3 

Aufgaben 

Dem Schulverband obliegt die Unterhaltung einer Grundschule (Parkschule), eines Gymnasiums mit  

Gemeinschaftsschule in einer organisatorischen Verbindung, zweier Sporthallen an der Grundschule, ei-

ner Sporthalle am Schulzentrum, des Kultur- und Bildungszentrums Dänischer Wohld (KuBiZ) sowie eines 

Schulsportplatzes mit Abstell- und Umkleidegebäude nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen 

Schulgesetzes vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), in der zur Zeit geltenden Fassung. 
  

§ 4 

Organe 

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der/die Verbandsvorsteher/in. 
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§ 5 

Verbandsversammlung 

(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen der Ver-

bandsmitglieder - im Verhinderungsfall ihren allgemeinen Stellvertretern / Stellvertreterinnen - und  

a) weiteren 10 Vertretern der Gemeinde Gettorf, 

b) 2 weiteren Vertretern der Gemeinde Lindau, 

c) einem weiteren Vertreter der Gemeinde Tüttendorf sowie 

d) einem weiteren Vertreter der Gemeinde Osdorf 

die von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer 

Wahlzeit gewählt werden. Diese wählen auch die Stellvertreter / Stellvertreterinnen für jeden weiteren 

Vertreter (Abs. 1 a) - d)). Die stellvertretenden Ausschussmitglieder werden durch die Verbandsver-

sammlung gewählt. 
 

(2) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter/innen haben 

jeweils eine Stimme. 

(3) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ih-

rer Mitte einen Vorsitzenden / eine Vorsitzende und zwei Stellvertreter/innen. Der / die Vorsitzende der 

Verbandsversammlung ist gleichzeitig der /die Verbandsvorsteher/in. Für ihn / sie und seine / ihre 

Stellvertreter/innen gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für ehrenamtliche Bürgermeis-

ter/innen entsprechend. 
 

§ 6 

Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch 

einmal im Halbjahr. 
 

(2) Die Ladungsfrist beträgt 1 Woche.  
 

§ 7 

Verbandsvorsteher / Verbandsvorsteherin 

(1) Außer der ihm / den ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Verbandsvorsteher / der 

Verbandsvorsteherin die Entscheidungen, die nicht nach § 10 GkZ in Verbindung mit § 28 GO der 

Verbandsversammlung vorbehalten sind. Ausgenommen von der Übertragung sind: 

1. die Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde des Verbandsvorstehers / der Verbandsvorsteherin 

und seiner / ihrer Stellvertreter, 

2. die Zuständigkeit als Dienstvorgesetzte/r des Verbandsvorstehers / der Verbandsvorsteherin und 

seiner / ihrer Stellvertreter, 

3. die Zuständigkeit für die Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht und 

4. die Entscheidung über die Befangenheit von Mitgliedern der Verbandsversammlung.  
 

(2) Die Geschäftsordnung  trifft Bestimmungen über die ausreichende und rechtzeitige Unterrichtung der 

Verbandsversammlung über wichtige Verwaltungsangelegenheiten durch den Verbandsvorsteher/ der 

Verbandsvorsteherin. 
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§ 8 

Ständige Ausschüsse 

Die Verbandsversammlung wählt folgende Ausschüsse: 

 1. Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 

Er setzt sich aus fünf Mitgliedern der Schulverbandsversammlung zusammen und ist zuständig für 

den Entwurf des Haushaltsplanes sowie für das übrige Finanz- und Personalwesen.  

2. Bauausschuss 

Er setzt sich aus fünf Mitgliedern der Schulverbandsversammlung zusammen und hat die Errich-

tung und Unterhaltung der Schulbauten zu überwachen sowie das übrige Bauwesen zu besorgen 

(z. B. Vergabe von Bauaufträgen). 

3. Busausschuss 

Er setzt sich aus fünf Mitgliedern der Schulverbandsversammlung zusammen und ist zuständig für 

die Abwicklung eines ordnungsgemäßen Transportes der von den Verbandsmitgliedern entsand-

ten Schüler sowie für die dementsprechende Abstimmung mit den dafür vorgesehenen Busunter-

nehmen. 

Für die Wahl der Ausschüsse gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung entsprechend.  

In die jeweiligen Ausschüsse können bis zu je zwei Ausschussmitglieder, die der Gemeindevertretung der 

jeweiligen Verbandsmitglieder angehören könnten, gewählt werden. Für jedes Ausschussmitglied - auch 

der bürgerlichen Mitglieder - der Ausschüsse, können bis zu zwei stellvertretende Ausschussmitglieder 

gewählt werden, die ebenfalls der Gemeindevertretung der jeweiligen Verbandsmitglieder angehören 

könnten. 
 

§ 9 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die Vor-

schriften für Gemeindevertreter/innen entsprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zu-

sammenarbeit etwas anderes bestimmt. 
 

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der Landesverordnung über 

Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO) vom 19.03.2008 für ihre Teilnahme an 

Sitzungen der Verbandsversammlung und an den Ausschüssen ein Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe 

des Höchstsatzes des § 12 der EntschVO. 
 

(3) Der / die Schulverbandsvorsteher/in erhält nach § 8 der EntschVO eine mtl. Aufwandsentschädigung 

in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO. Der /die Vorsitzende der Schulverbandsversammlung erhält 

eine mtl. Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 v. H. des Höchstsatzes des § 8 der EntschVO. 

§ 10 

Verbandsverwaltung 

Der Schulverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden durch 

das Amt Dänischer Wohld gegen eine jährliche Entschädigung in Höhe von 3,5 % der Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts des jeweiligen Haushaltsjahres wahrgenommen. 
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§ 11 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes 

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Gemeinde-

rechts entsprechend. 
 

§ 12 

Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, 

soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 
 

(2) Die Verbandsumlage wird durch die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Dabei 

werden die Schullasten gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die 

Schulen besuchenden Anzahl der Schüler auf die Mitglieder verteilt. 
 

§ 13 

Wertgrenze bei Erwerb von und Verfügung über Schulverbandsvermögen 

Dem / der Verbandsvorsteher/in wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden Wertgrenzen Vermögens-

gegenstände zu erwerben und über Zweckverbandsvermögen zu verfügen: 

a) bei Tausch oder der Belastung von Grundstücken und grundstücks- 
gleichen Rechten bis zum Wert von 25.000,- €; 

b) bei der Hingabe von Darlehen und Zuschüssen, bei dem Erwerb und 
bei der entgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und 
anderen Rechten bis zum Wert von 10.000,- €; 

c) bei der unentgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und 
anderen Rechten bis zum Wert von 2.500,- €. 

 

§ 14 

Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung 

Verträge des Zweckverbandes mit Mitgliedern der Verbandsversammlung sind von der Verbandsver-

sammlung zu genehmigen.  
 

§ 15 

Verpflichtungserklärungen 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 15.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen monat-

lich 1.000,- € nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 

Abs. 2 und 3 GkZ entsprechen. 

§ 16 

Änderungen der Verbandssatzung 

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 12 dieser Satzung bedarf der Zustimmung von 2/3 der 

Mitglieder der Verbandsversammlung. 
 

§ 17 

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung nach § 16 eines 

öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied.  
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§ 18 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im Zweckver-

band unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende 

kündigen. Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Ver-

bandsmitgliedes im Zweckverband unter; Vermögensvor- und -nachteile sind durch eine Vereinbarung 

nach § 6 GkZ auszugleichen. 
 

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss entfallen 

sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

 

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine Vermögensauseinan-

dersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfange die Verbandsmitglieder 

zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes beigetragen haben. 
 

§ 19 

Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes 

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beamten und Beschäftigten des Zweckver-

bandes erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen 

den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Beamten und die Beschäftigten von 

den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes 

übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auf-

lösung des Zweckverbandes. 
 

§ 20 

Veröffentlichungen 

(1) Satzungen des Zweckverbandes werden im „Kreisblatt des Kreises Rendsburg-Eckernförde“ und im 

Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld bekannt gemacht. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Ta-

ges, an dem das „Kreisblatt des Kreises Rendsburg-Eckernförde“ erscheint, bewirkt. 
 

(2)  Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in Form des Absat-

zes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 

bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift 

und Dienstsiegel zu vermerken. 
 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene  öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des 

Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  
 

§ 21 

Inkrafttreten 

Die Verbandssatzung tritt am  01.01.2019 in Kraft.  

 

Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom  02.02.2009 außer Kraft.  

 

Gettorf, den 17.12.2018  

gez. Kurt Arndt    Siegel 

Schulverbandsvorsteher 
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1. Änderungssatzung 

zur Satzung der Gemeinde Lindau 

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  

für die Kindertagesstätte „De Dörpsmüüs“ in Revensdorf 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H.     

S. 6), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69) und des Art. 6 Abs. 1, Satz 1, Bst. e der Verordnung (EU) 2016/ 679 

(Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes 

(LDSG) in der Fassung vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162)) wird nach Beschlussfassung durch die 

Gemeindevertretung Lindau vom 12.12.2018 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde 

Lindau für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte „De Dörps-

müüs“ in Revensdorf erlassen:  

 

§ 1 

§ 7 (Abmeldung) 

Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Abmeldung eines Kindes hat mindestens 6 Monate im Voraus zum Ende eines    Monats schrift-

lich durch die Eltern/ Personensorgeberechtigte/n zu erfolgen. Die Abmeldung ist an das Amt Däni-

scher Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, zu richten.  Diese Regelung findet auch Anwendung 

für die Abmeldungen aus der Früh- und Nachmittagsbetreuung.  

§ 2 

§ 18 (Datenverarbeitung) 

§ 18 erhält folgende Fassung: 

Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist, ist die Erhebung von perso-

nenbezogenen Daten der Meldedatei durch die Gemeinde Lindau gem. Art. 6 Abs. 1, Satz 1, Bst. e DSG-

VO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 LDSG zulässig. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Lindau für den Betrieb und die Erhebung von Benut-

zungsgebühren für die Kindertagesstätte „De Dörpsmüüs“ in Revensdorf tritt am Tage nach ihrer Be-

kanntmachung in Kraft. 

 

Lindau, den 14.12.2018 
 
Gemeinde Lindau 
 
gez. Jens Krabbenhöft 
Bürgermeister 
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1. Änderungssatzung 
 

zur Satzung über die Erhebung von Abgaben 

für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindau 

in den Ortsteilen Revensdorf und Neu-Revensdorf vom 28.07.2017  

(Gebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.02.2003 (GVOBl. Schlesw.-Holst. S. 58), der §§ 1, 2, 6 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schlesw.-

Holst. S. 27), der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fas-

sung vom 13.11.1990 (GVOBl. Schlesw.-Holst. S. 545, ber. GVOBl. 1991, S. 257) wird nach Beschluss-

fassung durch die Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2018 folgende Satzung erlassen: 

 

 
§ 1  

  
Der § 4 „Gebührensatz“ wird wie folgt geändert: 
 
Die Abwassergebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser 

a) bei Anschluss an den Schmutz- und Regenwasserkanal  ............. 3,49 € 

b) bei Anschluss nur an den Schmutzwasserkanal ............................ 3,33 € 

 
 

§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung  und Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Lindau in den Ortsteilen 

Revensdorf und Neu-Revensdorf vom 28. Juli 2017 (Gebührensatzung) tritt am 01.01.2019 in Kraft.  

 
Lindau, den 17.12.2018 
 
 
gez. Krabbenhöft 
                                                     (Siegel)                          
 Gemeinde Lindau 
- Bürgermeister - 
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Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 
Auf Grund des § 4 in Verbindung mit dem § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) 

in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl S-H, 2003, S. 57) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

04.01.2018 (GVOBl. S. 6) i.V.m. der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenäm-

tern (Entschädigungsverordnung-EntschVO) vom 03.05.2018 (GVOBl. 2018, 220) in der zurzeit geltenden 

Fassung, wird nach Beschluss der der Gemeindevertretung vom  22.11.2018 folgende Entschädigungs-

satzung für die Gemeinde Neudorf-Bornstein erlassen: 

 

§ 1 Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 der Entschädigungsver-

ordnung (EntschVO) eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe  des Höchstsatzes der 

Verordnung sowie eine Telefonpauschale in Höhe von 13,00 € monatlich. 

Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maß-

gabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für 

ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende anlassbezogene Aufwandsent-

schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung 

beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel 

der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwands-

entschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bür-

germeisters nicht übersteigen. 

 

§ 2 Fraktionsvorsitzende 

Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 7 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 EntschVO 

eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes des § 2 Abs. 2 Nr. 1 a 

EntschVO. 

Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Ver-

hinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine 

entsprechende anlassbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertre-

tung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die oder der Fraktionsvorsit-

zende vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvor-

sitzenden. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Frak-

tionsvorsitzenden oder des Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 

 

§ 3 Aufwandsentschädigungen 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und –vertreter erhalten nach Maßgabe des § 2 Abs. 2 Nr. 1 a  EntschVO 

eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe  des Höchstsatzes der Verordnung.  
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(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe 

des § 9 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 EntschVO  ausschließlich eine monatliche pauscha-

le Aufwandsentschädigung in Höhe von 50% des maßgeblichen Höchstsatzes nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 b 

EntschVO. 

 

(3)  Ausschussvorsitzende erhalten - neben der Aufwandsentschädigung nach § 3 Abs. 1 und 2 dieser 

Satzung - nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 EntschVO für jede von 

Ihnen geleitete Sitzung ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes nach §12 Abs.1 EntschVO. 

 

(4) Stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, erhalten nach 

Maßgabe des § 9 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 EntschVO ausschließlich eine monatliche 

pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe  von 1/3 des maßgeblichen Höchstsatzes nach § 2 Abs. 2 

Nr. 1 b EntschVO. 

 

§ 4 Entgangener Arbeitsverdienst 

Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtliche tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterin-

nen und –vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche 

Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit 

auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Ar-

beitsverdient entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der 

oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 

genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder 

die ehramtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag 

eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 

gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienst-

ausfallentschädigung je Stunde beträgt 25,00 Euro. 

 

§ 5 Entschädigung für Haushaltshilfe 

Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtliche tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterin-

nen und –vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder 

weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehren-

amtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit ge-

sondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser 

Entschädigung beträgt  15,00 Euro. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die 

angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 

§ 6 Entschädigung Kinderbetreuung 

Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtliche tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterin-

nen und –vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrneh-

mung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kin-

dern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben – oder pflegebedürftiger Familienangehöriger – 

gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger 

Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 5 oder eine Entschädigung nach § 6 gewährt wird.  
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§ 7 Reisekosten 

Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtliche tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterin-

nen und –vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern von Ausschüssen ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem Bundesreisekostenge-

setz zu gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der 

Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. 

Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des 

§ 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz. 

 

§ 8 Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrmitglieder 

Nach der „Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführerinnen und Wehrführer und der stell-

vertretenden Wehrführerinnen und Wehrführer der freiwilligen Feuerwehren“ sowie den „Richtlinien über 

die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren“ wird eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung gezahlt an: 

1. Gemeindewehrführer/in 

2. Stellvertretende/r Gemeindewehrführer/in 

3. Ortswehrführer/in 

4. Stellvertretende/r Ortswehrführer/in 

5. Gerätewarte 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Entschädigungssatzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 

 

Neudorf-Bornstein, den 07.12.2018 

 
gez. Claus Biehl 

Bürgermeister 
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3. Änderungssatzung 
 

zur Satzung über die Erhebung von Abgaben 
für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Osdorf 

in den Ortsteilen Osdorf, Stubbendorf und Heisch vom 02.12.2009 
(Gebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.02.2003 (GVOBl. Schlesw.-Holst. S. 58), der §§ 1, 2, 6 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schlesw.-

Holst. S. 27), der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fas-

sung vom 13.11.1990 (GVOBl. Schlesw.-Holst. S. 545, ber. GVOBl. 1991, S. 257) wird nach Beschluss-

fassung durch die Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2018 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1  
 

In § 5 „Gebührensätze“ werden die Absätze 1 und 2 wie folgt geändert: 
 

(1) Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt  3,22 €  je Kubikmeter Abwasser. 
 
(2) Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung beträgt  0,37 €  je Quadratmeter gebührenpflich-

tiger Fläche im Sinne von § 4 Abs. 1. 

 

 
In § 5 „Gebührensatze“ wird der Absatz 3 Satz 3 wie folgt geändert: 
 
Liegt der BSB-5-Wert des Abwassers über dem Mittelwert für häusliches Abwasser von 400 g/cbm, so ist 

für je angefangene 50 g/cbm ein Zuschlag von 0,116 € je cbm zu zahlen. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung  und Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Osdorf in den Ortsteilen 

Osdorf, Stubbendorf und Heisch vom 02. Dezember 2009 (Gebührensatzung) tritt am 01.01.2019 in 

Kraft.  

 
Osdorf, den 17.12.2018 
 
gez. Helge Kohrt 
                                                     (Siegel)                          
Gemeinde Osdorf 
Bürgermeister 
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Osdorf 
für das Haushaltsjahr 2018 

 
Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2018 - und mit Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
    Und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. der Nachträ-
ge 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 246.100 71.500 3.766.700 3.941.300 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 258.300 52.300 3.985.000 4.191.000 

 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -12.200 19.200 -218.300 -249.700 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

221.900 53.200 3.669.100 3.837.800  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

189.600 52.300 3.575.800 3.713.100  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

0 922.500 2.908.700 1.986.200 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

251.700 953.100 3.162.200 2.460.800 

 
§ 2 

 
 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 
von bisher 927.000 EUR auf 156.200 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen 

von bisher 400.000 EUR auf 400.000 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR auf 0 EUR 

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen 

von bisher  14,39 auf 14,39  

 
§ 3 unverändert 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert: 
 
Grundsteuer A gegenüber bisher  % auf nunmehr   % 

Grundsteuer B gegenüber bisher  % auf nunmehr   % 

Gewerbesteuer gegenüber bisher  % auf nunmehr   % 

 
§ 4 

 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.12.2018 erteilt.  
         
             
Gettorf, den 14.12.2018       Gemeinde Osdorf 

Siegel   gez. Helge Kohrt  
    Bürgermeister    

 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann 
kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 2. OG 
Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und die Anlagen nehmen.    
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Haushaltssatzung der Gemeinde Tüttendorf 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2018  
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.189.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.174.800 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 14.500 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.101.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.926.500 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

80.500 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 11,44 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 5.000 EUR. 
 
         Gemeinde Tüttendorf 
Gettorf, den 17.12.2018    Siegel     gez. Wolfgang Kerber 
          Bürgermeister 

                       
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 1, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 

vorhabenbezogenen 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 
 – Gewerbegebiet Ost – Ravensberg – östlicher Teil –  

der Gemeinde Gettorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der von der Gemeindevertretung Gettorf in der Sitzung am 19.09.2018 gebilligte und zur Auslegung 

bestimmte Entwurf der vorhabenbezogenen 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbege-

biet Ost – Ravensberg – östlicher Teil – für das Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird: 

 

Plangebiet südlich der inneren Erschließungsstraße Ravensberg, östlich der Haupterschließungsstra-

ße Ravensberg/Landesstraße 44 (L 44), nördlich der Friedrichsorter Straße/Landesstraße 44 (L 44), 

(Grundstück Ravensberg 2),  

liegt in der Zeit vom  

 

27.12.2018 bis zum 30.01.2019 

 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im 

EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.   

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegen-

den Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und kön-

nen dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  eingesehen werden.  

 

Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 

 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 

sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 

zur Niederschrift abgeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-

fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 

BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 

für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  

Einwendungen, die im Rahmen der  Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber 

hätten fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 

der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig.  

 

Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 

BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird.  

 

Gettorf, den 11.12.2018 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

Im Auftrage 

 

     Jacobsen                 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 

vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 
 – Gewerbegebiet Ost – Ravensberg – östlicher Teil –  

der Gemeinde Gettorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der von der Gemeindevertretung Gettorf in der Sitzung am 19.09.2018 gebilligte und zur Auslegung 

bestimmte Entwurf der vorhabenbezogenen 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbege-

biet Ost – Ravensberg – östlicher Teil – für das Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird: 

 

Plangebiet südlich der inneren Erschließungsstraße Ravensberg, östlich der Haupterschließungsstra-

ße Ravensberg/Landesstraße 44 (L 44), nördlich der Friedrichsorter Straße/Landesstraße 44 (L 44), 

(Grundstück Ravensberg 4),  

liegt in der Zeit vom  

 

27.12.2018 bis zum 30.01.2019 

 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im 

EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.   

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegen-

den Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und kön-

nen dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  eingesehen werden.  

 

Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 

 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 

sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 

zur Niederschrift abgeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-

fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 

BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 

für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  

Einwendungen, die im Rahmen der  Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber 

hätten fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 

der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig.  

 

Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 

BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird.  

 

Gettorf, den 11.12.2018 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

Im Auftrage 

 

     Jacobsen                 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung  
des Beschlusses der vorhabenbezogenen 1. Änderung  

des Bebauungsplanes Nr. 5 – Erneuerbare Energien  
Gut Warleberg/Annenhof – der Gemeinde Neuwittenbek 

 
Die Gemeindevertretung Neuwittenbek hat in ihrer Sitzung am 08.11.2018 die vorhabenbezogene 1. Än-
derung des Bebauungsplan Nr. 5 – Erneuerbare Energien Gut Warleberg/Annenhof – der Gemeinde 
Neuwittenbek für das Gebiet 
 
Plangebiet östlich des Annenhofes, östlich der Straße Annenhof, nördlich des Gutes Warleberg und nörd-
lich der Straße Warleberg/K 90, 
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die vorhabenbezogene 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 – Erneuerbare Energien Gut Warle-
berg/Annenhof – tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung, die zusammenfassende Erklärung sowie 
die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem 
Tage an in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 
EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhal-
ten. 
Zusätzlich werden der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ins Inter-
net unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt und auch über den Digitalen Atlas Nord 
des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Gettorf, den 14.12.2018 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Stellenausschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Gettorf sucht ab sofort 
für die Naturgruppe der Kindertagesstätte „Parkallee“ 

 
eine/n Erzieher/in (w/m/d) mit 32 Wochenstunden 

befristet nach dem BEEG 
 
Die Gemeinde Gettorf unterhält die Kindertagesstätten „Am Sportplatz“ und „Parkallee“ mit der Außen-
stelle in der Fischerstraße und einer Naturgruppe. Die Kinder werden in 5 Krippengruppen, 2 altersge-
mischten Gruppen, einer Integrationsgruppe und 6 Regelgruppen betreut. Die Kindertagesstätten sind 
gruppenabhängig max. in der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Aufgaben:  

• Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt  
• Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse von Kindern und der eigenen pädagogi-

schen Arbeit  
• Planung, Vorbereitung und Nachbereitung sowie Durchführungen von Angeboten und Projekten  
• professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern/ Bezugsper-

sonen der Kinder  
 
Wir erwarten:  

• anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung 
• Konfliktfähigkeit und Kritikfähigkeit  
• Engagement und Empathie in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren 
• Kenntnisse in der Arbeit mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell, den Bildungsleitlinien des Lan-

des Schleswig-Holstein und der praktischen Anwendung  
• Kenntnisse in der Arbeit mit dem situationsorientierten Ansatz und der Erlebnis- und Waldpädago-

gik 
• einen flexiblen Einsatz innerhalb der Öffnungszeiten  

 
Wir bieten:  

• Eingruppierung in den TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst 
• ein professionell zusammenarbeitendes Team, bestehend aus qualifizierten Pädagogen und Pä-

dagoginnen  
• Weiterentwicklung der pädagogischen Schwerpunkte  
• regelmäßige Teamsitzungen und Supervisionen 
• Möglichkeiten zur Qualifizierung durch Fort- und Weiterbildung  

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 21.12.2018 an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf. 
 
Auskünfte erteilt gerne Frau Eibelshäuser, Kindertagesstättenleitung unter Tel. 04346/ 600730.  
 
 

Gemeinde Gettorf 
-Der Bürgermeister- 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 07.12.2018 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 30.11.2018 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 18.12.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde als Fundsache abgegeben:  
 
 
 

Gettorf 18.12.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 

 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Die Sprechstunde im Januar fällt aus. 

Lindau Jens Krabbenhöft Dienstag, 08.01.2019 
18.00 – 

18.45 

Dörpshus 

Revensdorf 

Neudorf-Bornstein Claus Biehl Sprechstunden nach Vereinbarung unter  87 90 

Osdorf Helge Kohrt Montag, 14.01.2019 
15.00 – 

17.00 

Hof Kruse 

Gildeweg 37 

(2. Tür rechts) 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunden nach Vereinbarung unter  93 93 56 

 
  

      1 Stofftasche 
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Verkauf und Abbrennen von Feuerwerkskörpern  

Aus Anlass des Jahreswechsels 2018/2019 weise ich auf die gesetzlichen Bestimmungen   über den Ver-

kauf und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern hin:  

  

1. Das Überlassen, insbesondere der Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II, z. B. 

Raketen, Knallfrösche, Kanonenschläge, an Personen unter 18 Jahren ist verboten. Es wird darauf 

hingewiesen, dass von dem Verbot auch das Überlassen pyrotechnischer Gegenstände, z. B. von El-

tern an die Kinder oder von ältere an jüngere Geschwister, erfasst wird (§ 22 Abs. 3 Sprengstoffgesetz 

(SprengG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 10.09.2002, BGBl. I, S. 3518).  

2. In der Zeit vom 1. Januar 2018 - 28. Dezember 2018 ist das Feilhalten und das Überlassen von pyro-

technischen Gegenständen der Klasse II unzulässig (§ 22 Abs. 1 Erste Verordnung zum Sprengstoff-

gesetz (1. SprengV) vom 31.1.91,  BGBl. I, S. 169) in der z. Zt. gültigen Fassung.  

3. Auf der Grundlage des § 24 (2) Ziffer 2  1. SprengV ordne ich an, dass pyrotechnische Gegenstände 

der Klasse II mit ausschließlicher Knallwirkung zum Jahreswechsel innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortslage am 31.12.2017 nur von 18:00 Uhr bis 01.01.2018,  01:00 Uhr, abgebrannt werden 

dürfen.  

4. Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen Feuerwerkskörper der Klasse II nicht abbrennen 

(§ 20 (2) 1. SprengV). 

5. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 

und Altenheimen ist verboten (§ 23 (1) 1. SprengV).  

Reetdachhäuser werden aufgrund ihrer Dacheindeckung als besonders brandempfindlich beurteilt.   
  

Um Brandgefahren durch das Abbrennen und Abschießen von Feuerwerksraketen bzw. Abschussbe-

chern aus Gas- oder Schreckschusswaffen aus Anlass des Jahreswechsels 2018/2019 vorzubeugen, wird 

angeordnet, dass das ohnehin vom 01.01., 01:00 Uhr,  bis 31.12., 18:00 Uhr, bestehende Abbrennverbot 

für pyrotechnische Gegenstände der Klasse II (§ 23 (1) 1. SprengV) im Umkreis von 200 m um Grund-

stücke mit Reetdachhäusern für Feuerwerksraketen und Abschussbecher aus Gas- oder Schreck-

schusswaffen auch auf den 31.12.2018 und 01.01.2019 für den gesamten Amtsbereich Dänischer Wohld 

ausgedehnt wird (gemäß § 24 (2) 1. SprengV in Verbindung mit § 2 (2) Nr. 2 b der Landesverordnung zur 

Ausführung des Sprengstoffsrechts vom 5.8.77 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 269) in der Fassung vom 

13.7.78 (GVOBl. Schleswig-Holstein, S. 211).  
 

Den Handel bzw. Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen haben die jeweiligen Verkaufsstellen beim 

Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit, Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel, anzuzeigen.  
 

Verstöße gegen die genannten Bestimmungen können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.  
 

Gettorf, 19.11.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

als örtliche Ordnungsbehörde 
 

gez. Matthias Meins 

Amtsdirektor  
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Veranstaltungen und Termine 

in und von der Bücherei 

 

 „Vorlesezeit“ 

 

 Di, 22.01.19 um 16.30 Uhr 

 

Bilderbuchkino 

 

„Du hast angefangen! Nein, Du!“ + „Urmel taucht ins tiefe Meer“ 

 

 
 

 

Sa, 19.01.19 um 11.00 Büchereikonzert 

  

 

 

 

  
Am Samstag, 19.01.19 um 11.00 Uhr heißt es bereits zum zweiten 
Mal „Swing la chanson“. 
«Les Cousins Germains» sind ein französisch-deutsches Ensemble, 
das die Chanson-Traditionen von Brassens bis Gainsbourg weiter 
führt. 
Spannende Geschichten über das Leben, die Liebe und den ganzen 
Rest präsentieren sie gekonnt und einfühlsam.  
Hutgage 
Kaffee und Kekse satt 

 

 

Weihnachtsferien: 24.12.18 bis einschl. 02.01.19  

 

 

 

Gemeindebücherei Gettorf 

Karl-Kolbe Platz 1 /Mühle,  04346/600821www.buechereigettorf.wordpress.com  
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2019 

 

Das Frühjahrsprogramm 2019 ist da! 

Regelmäßige, ausgewogene Bewegung hilft Ihnen, sich den 
Winter über gesund und fit zu halten. In einigen 
Gesundheitskursen der Volkshochschule Gettorf gibt es noch 
freie Plätze: Wirbelsäulengymnastik, Rückenfit, Pilates, 
Feldenkrais oder Taiji-Qigong – Sie haben die Wahl. Der 
Workshop „Was die Seele stark macht – Selbstfürsorge und 
Stressbewältigung“ am 26. Januar gibt außerdem wertvolle 
Anstöße, wie Sie das neue Jahr entspannter und glücklicher 
angehen können. 

Im Urlaub in der Landessprache mehr als nur „Guten Tag“, 
Danke und Bitte sagen können – immer wieder nimmt man sich 
das vor, und dann muss man doch feststellen, dass die 
einfachsten Redewendungen fehlen. An der Volkshochschule 
Gettorf kann man in fröhlicher Runde und angenehmer 
Atmosphäre ohne Leistungsdruck seine Sprachkenntnisse 
auffrischen. Ab dem 07. Januar starten wieder Kurse in 
Englisch, Französisch, Dänisch und neu: Spanisch für 
Anfänger. Einsteiger sind herzlich willkommen! Wer erst einmal 
ausprobieren möchte, ob das Angebot das Richtige ist, darf in 
jeden Kurs „hineinschnuppern“, d.h. am ersten Termin 
kostenlos teilnehmen. 

Das neue Programmheft inklusive Anmeldeformular liegt im 
Amtsgebäude, in der Bücherei, in der Bücherstube Iwersen, in 

der Eckernförder Bank, in der Fördesparkasse und in vielen Gettorfer Geschäften und Arztpraxen aus. Auf 
der Homepage <www.vhs-gettorf.de> ist es als PDF-Dokument einsehbar. Auf der Seite <www.vhs-
sh.net/vhs-gettorf> finden Sie eine nach Programmbereichen sortierte Kursübersicht, in der Sie auch 
nach Stichworten suchen und sich direkt online anmelden können. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! 

Die Volkshochschule Gettorf macht Weihnachtsferien: vom 21.12.2018 bis zum 06.01.2109 ist das Büro in 
der Kirchhofsallee 30 nicht besetzt. Doch auch während der Schulferien kommen Anrufe und E-Mails an 
und werden bei Bedarf beantwortet! Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB), E-Mail: 
vhs@gemeinde-gettorf.de 

 

 

Allen 

frohe Festtage, 

eine erholsame Pause vom Alltag 

und einen wunderbaren Start in das neue Jahr! 

Ihre 

VHS 

  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.deF


 Nr. 27/2018                                                                                                                                            Seite 29  
 

Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2019 

 
Die Tabelle zeigt nur die Kurse und Veranstaltungen, welche im Januar 2019 startenund in denen noch Plätze frei sind! 

Start Wochentag Uhrzeit 
Ter-
mine Kurstitel Ort 

Januar 2018 

07.01. Montag 09:00 - 10:30 12 Kurs: Englisch (B1) Amt 

07.01. Montag 18:00 - 19:30 10 Kurs: Orientalischer Tanz VHS 

07.01. Montag 19:00 - 20:30 16 Kurs: Dänisch (B1) IWS 

08.01. Dienstag 09:15 - 10:15 14 Kurs: Pilates mit Faszientraining VHS 

08.01. Dienstag 17:30 - 19:00 12 Kurs: Englisch Conversation I (B1) IWS 

08.01. Dienstag 19:00 - 20:30 12 Kurs: Englisch Conversation II (C1) IWS 

09.01. Mittwoch 09:30 - 11:00 12 Kurs: Französisch für Fortgeschrittene I (B 1.10) Amt 

09.01. Mittwoch 16:00 – 17:00 18 Kurs: Rückhalt – die Wirbelsäule trainieren, den Rücken stärken VHS 

09.01. Mittwoch 17:00 – 18:00 18 Kurs: Rückhalt – die Wirbelsäule trainieren, den Rücken stärken VHS 

10.01. Donnerstag 09:00 - 10:30 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 

10.01. Donnerstag 10:30 - 12:00 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 

15.01. Dienstag 18:00 - 19:30 10 Kurs: Taiji-Qigong VHS 

17.01. Donnerstag 16:20 - 17:20 16 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

17.01. Donnerstag 17:25 - 18:25 16 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

17.01. Donnerstag 18:30 - 19:30 16 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 

17.01. Donnerstag 18:30 - 20:00 16 Kurs: Feldenkrais FW 

18.01. Freitag 09:30 - 10:15 10 Kurs: Musikwichtel (1½ – 3 Jahre) VHS 

18.01. Freitag 16:15 - 17:00 10 Kurs: Gitarrespielen für Kinder (8 bis 10 Jahre) VHS 

18.01. Freitag 18:00 - 19:00 10 Kurs: Gitarre für Anfänger mit Vorkenntnissen VHS 

21.01. Montag 18:30 - 21:30 1 Essen & Trinken: Aufläufe IWS 

24.01. Donnerstag 16:45 - 17:30 8 Kurs: Yoga für Kinder von 6 bis 10 Jahren KiTa 

24.01. Donnerstag 18:30 - 20:00 8 Kurs: Spanisch für Anfänger (A1) IWS 

26.01. Samstag 10:00 – 12:30 1 
Workshop: Was die Seele stark macht – Selbstfürsorge und 
Stressbewältigung Amt 

28.01. Montag 18:30 – 21:00 1 Workshop: Foto Crashkurs – Kameratechnik für Einsteiger IWS 

28.01. Montag 19:00 - 20:30 8 Kurs: Jeder Mensch kann singen Mühle 

 
Veranstaltungsorte*: 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
FW  Feuerwehrgerätehaus, Am Brook 12 
IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
KuBiz  Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
VHS  vhs-Raum, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Parkschule) 
*  Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm 
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                                                                                                Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 
Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 

Tel.: 04346 - 9262556 
 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehörigen 
persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und Ver-

bänden 

 bei persönlichen Problemen 

 zum Wohnen im Alter 

 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

 zu Freizeitangebote für Senioren 

 über neue Aufgaben im Ruhestand 

 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Britta Sellmer, Koordinatorin ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 

----------------------- 
 

Warnwesten für die Senioren im Dänischen Wohld 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle macht sich Gedanken, um die Seniorensicherheit zu verbessern.  

Was können Senioren zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr selber tun? 
Auch die fittesten und aktivsten Senioren müssen Ihr Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sollten sie 
keine unnötigen Risiken eingehen. 
So lassen sich Fahrten bei Dämmerung und Regen vielleicht verschieben. Auch bei Nebel sollte man 
nicht unbedingt unterwegs sein. Vor allem aber bei Schnee und Glatteis sollte man umplanen. Schwierige 
Straßenverhältnisse sind schon für junge Menschen eine Herausforderung. Nur lässt es sich manchmal 
nicht vermeiden. Aus diesem Grunde möchte die ASS den Senioren mit der Aktion 

„Runter vom Gas“ 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Warnweste überrei-
chen. 
Solange der Vorrat reicht, können sich Senioren eine kostenlose Warnweste in der ASS während der Öff-
nungszeit abholen. 

ASS 
Herrenstraße 6, 24214 Gettorf,  
Öffnungszeiten: Di und Fr 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 17.00 Uhr 
 

----------------------- 
 

Die ASS hilft bei Problemen mit dem Handy/Smartphone 

 
Die Tücken des Smartphones, wer kenn sie nicht? Gerade ältere Menschen sind manchmal unsicher im 
Umgang mit ihrem Handy und Hilfe ist oft nicht in Sicht. Hier bietet die ASS in Zusammenarbeit mit dem 
Gettorfer Jugendbeirat Hilfe an. Zu jedem Donnerstag ab 14.00 Uhr können Termin ver-
einbart werden, um eine bessere Nutzung des Smartphones / Handys zu erreichen. Sie 
haben also einen ganz persönlichen Berater vor Ort. Nehmen Sie die Hilfe an und verein-
baren einen Termin unter 04346-9252556 
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Weihnachtsgruß 2018 

Das Thema Pflege wird für unsere Gesellschaft immer wichtiger. In Deutschland leben heute 2,7 Millionen pflegebe-

dürftige Menschen, im Jahr 2030 werden es schätzungsweise 3,5 Millionen sein. Um die Pflege zukunftsfähiger zu 

gestalten ist  zum 1.1.2017 mit dem  Pflegestärkungsgesetzes die größte Reform der Pflegeversicherung seit ihrer 

Einführung vor mehr als 20 Jahren in Kraft treten. Neben der Stärkung und der damit verbundenen Verbesserungen 

der Pflege zu Hause, ist auch ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie eine damit verbundene neue Begutachtung 

eingeführt worden. 

Der Pflegestützpunkt, der seit Anfang 2011  in gemeinsamer Trägerschaft vom Kreis Rendsburg-Eckernförde, den 

Kranken- und Pflegekassen und der Gemeinde Altenholz betrieben wird, gibt  Auskunft zu Fragen rund um die The-

men Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung.   Das Einzugsgebiet umfasst die Gemeinden Altenholz und 

Kronshagen sowie die Ämter Achterwehr, Dänischenhagen und Dänischer Wohld. Damit die Bürgerinnen und Bür-

ger einen noch leichteren Zugang zur Beratung erlangen, findet seit September 2017, mit  finanzieller Unterstützung 

der Gemeinde Kronshagen, einmal im Monat eine Beratung auch im Bürgerhaus der Gemeinde Kronshagen statt. 

Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 

Vermittelt werden Kontakte zu Ehrenamtlichen oder Angehörigengruppen, ein offenes Ohr für Sorgen und Probleme 

ist selbstverständlich. 

Kommen Sie gerne in meine offene Sprechstunde oder rufen Sie mich an. 

Bei Bedarf erfolgt die Beratung auch bei Ihnen zu Hause. 

Ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr. 

Iris-Uta Räther-Arendt 

 

PflegeStützpunkt. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Beratungsstelle Nord-Ost 

im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 

Am Buchholz 4  24161 Altenholz 

Tel. 0431 – 32 10 40  Fax 0431 – 32 753 

Mail  info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de Web www.pflege.schleswig-holstein.de 

Sprechzeiten: Mo. 9.00 bis 11.00 Uhr und Do. 8.00 bis 11.00 Uhr 

  und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 

 

Beratung in Kronshagen, Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 69, Kronshagen 

Jeden 2. Donnerstag im Monat in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr 

Bitte beachten Sie! 

Ab 18. Dezember 2018 ist das Büro des Pflegestützpunktes nicht besetzt. Sie erreichen 

mich wieder am 3. Januar 2019 zu den gewohnten Sprechzeiten. 

 

mailto:info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de
http://www.pflege.schleswig-holstein.de/
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Feiertagsverschiebung zu Weihnachten und Neujahr 

 
 
Borgstedt, 29.11.2018 
 
Wie in jedem Jahr wird die Abfallentsorgung um Weihnachten und Neujahr wegen der Feiertage teil-
weise verschoben.  
 
Weihnachten 

Die Abfuhr, die planmäßig am Montag, den 24.12. stattfindet, wird auf Samstag, den 22.12.  

vorverlegt.  

Außerdem wird die Abfuhr vom 25.12. auf den 24.12. vorverlegt. 

 

Folgende Abfuhrverschiebungen ergeben sich daraus:  

– von Mittwoch, dem 26.12. wird auf Donnerstag verschoben, 

– von Donnerstag, dem 27.12. auf Freitag und 

– von Freitag, dem 28.12. wird auf Samstag verschoben.  

 

Neujahr 

Folgende Abfuhrverschiebungen ergeben sich daraus:  

– von Dienstag, dem 01.01. wird auf Mittwoch verschoben, 

– von Mittwoch, dem 02.01. auf Donnerstag, 

– von Donnerstag, dem 03.01. auf Freitag und 

– von Freitag, dem 04.01. wird auf Samstag verschoben. 

 

Ab Montag, den 7. Januar 2019 finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt! 

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Kundenservice unter service@awr.de oder telefonisch von 
Montag-Freitag 07:30-17:00 Uhr unter 04331 / 345 – 123 zur Verfügung! 
 
 
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 

Ralph Hohenschurz-Schmidt Fon: 04331 / 345- 103, Fax: - 111 
Mail: hoschmi@awr.de 
 
 
 
 
 
 
 
  

                   Terminverschiebung 
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Weihnachtsbaumabfuhr im Januar 2019 
 

Wie in jedem Jahr holt die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) im Laufe des Januars Ihre aus-
gedienten Weihnachtsbäume - je nach Gemeinde wie bisher entweder von zentralen Sammelplätzen oder 
durch Straßenrand-sammlungen - ab. Die Orte und Termine finden Sie in der nachstehenden Tabelle und 
im Internet unter www.awr.de. 
 
 

Gemeinde Datum Sammelplatz 

Felm 07.01. 
Grundstück Schule 
OT Felmerholz: Grundstück ehem. Schule 

Gettorf 08.01. 

ehem. Rollschuhbahn (Kieler Chaussee), Eingang Park Süder-
straße, Nierott (Parkplatz am Wanderweg), Parkplatz Jägerwinkel 
(am Kinderspielplatz),Ofeld (bei den Containern), Bolzplatz m 
Sander Weg,  
Karl-Kolbe-Platz (innerhalb der Absperrung) 

Lindau 08.01. 
Lindau: Am Straßenrand 
OT Revensdorf: Feuerwehrgerätehaus 
OT Großkönigsförde: Feuerwehrgerätehaus 

Neudorf-Bornstein 08.01. 
OT Neudorf: Feuerwehrgerätehaus 
OT Bornstein: Feuerwehrgerätehaus 

Neuwittenbek 07.01. 
Parkplatz am neuen Feuerwehrgerätehaus 
OT Altwittenbek: Bolzplatz Steenrott 

Osdorf 07.01. Parkplatz am Tennisplatz (Schule) 

Schinkel 08.01. Parkplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus 

Tüttendorf 08.01. 
Schulhof der ehemaligen Schule 
OT Blickstedt: Schulhof der ehem. Schule 
OT Wulfshagenerhütten: Bolzplatz 

 
 
 

 
 
 
 

Öffnungs-/Schließzeiten der Arztpraxen in den Weihnachtsferien 2018/2019 
 

Heiligabend und Silvester bleiben alle Artzpraxen geschlossen, außerdem am: 
 

Praxis In folgendem Zeitraum geschlossen: 

Dres. Bäumken / Dr. Raspini 27.12.2018 – 28.12.2018 

U. Lenschau / Dr. Fischer geöffnet 

Dr. Mülverstedt / Dr. Witzke 20.12.2018 – 28.12.2018 

Dr. Tscharntke / Brückner / Dr. Krause-Traudes geöffnet 

Dr. Lorentz, Schinkel 27.12.2018 – 04.01.2019 

Dr. Spoo 27.12.2018 – 28.12.2018 

Dres. Peitzner / Voß / Schack / Sylla geöffnet 

Frauenarztpraxis Dänischer Wohld eingeschränkt geöffnet 

Augenärzte Gettorf  AZE 
    Dr. Tobis 

27.12.2018 – 28.12.2018 
27.12.2018 – 04.01.2019 

HNO-Ärzte Gettorf geöffnet 

 
Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst 116 117 oder bei  
bedrohlicher Erkrankung an den Rettungsdienst 112. 
 
  

http://www.awr.de/
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Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an.  
Ein- bis zweimal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag 
im Heimatmuseum, Mühlenstraße 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung 
durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten 
entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Frau Rogge, Telefon 04346 91-238, telefonisch anmel-
den. Bitte halten Sie für die Terminabsprache Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. Bei der An-
meldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden sollten.  

 

Der nächste Beratungstermin findet am 23.01.2019 statt. 

Gettorf, 18.12.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 
 

 
 
 

Gettorfer Tafel“ 
Ausgabestelle der Eckernförder Tafel 

 
Jeden Freitag findet zwischen 10.00 und 11.00 Uhr die Ausgabe von Lebensmitteln statt. 

 
Ausgabestelle: Bauhof 
 Kieler Chaussee 31 
 24214 Gettorf 

 
 

 
 
 

Offener Kinder- und Jugendtreff Gettorf 
 

Jeden Dienstag für alle 10- bis 17-jährigen von 16.00 bis 19.00 Uhr 

AWO Wohnen, Leben und Arbeit GmbH 
Kieler Chaussee 14  
24214 Gettorf 
www.awo-gettorf.de  
info@awo-gettorf.de 
 
  

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
http://www.awo-gettorf.de/
mailto:info@awo-gettorf.de
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Schließung des Büros 

In der Zeit vom  

21.12.2018 – 03.01.2019 

bleibt das Büro geschlossen.  

Sie können uns jederzeit in dringenden Fällen telefonisch unter der Rufnummer 0171 389 77 44 

erreichen. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 

Ihr   
Hospizverein Dänischer Wohld                 
 
 
 

 
 
 
 

 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
 

 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf. 
Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festge-
setzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtli-
chen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amts-
blatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 

 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Terminkalender 

  D e z e m b e r  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Mittwoch, 19. 15.00 – 17.00 
Handarbeit der Siedlergemeinschaft 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Donnerstag, 20. 14.30 
Spielen und Klönen mit der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft  
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Freitag, 21. 19.00 
Kirchengemeinde Gettorf – Musikalische Meditation: „Wo bleibst Du, Trost der ganzen Welt?“ 
St. Jürgen-Kirche, Gettorf  

Sonntag, 23. 10.00 
Kirchengemeinde Gettorf – 4. Advent – Gottesdienst mit Krippenspiel Kita Regenbogen,  
Pastorin Loose-Stolten 
St. Jürgen-Kirche, Gettorf 

Freitag, 28. 19.00 
Bingo Freundeskreis 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

Montag, 31. 20.00 
Silvesterball FF Felm / SV Felm 
Mehrzweckhalle, Felm 

  J a n u a r  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Dienstag, 01. 14.00 
Neujahrsspringen des Reit- und Fahrvereins Felm 
Reitanlage Mumm, Felm 

Mittwoch, 02. 18.30 
Spinntreff 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Mittwoch, 02. 14.30 
DRK OV Schinkel – Spielenachmittag 
Feuerwehr, Schinkel 

Donnerstag, 03. 15.00 – 18.00 
Generationencafè am neuen Standort 
Beratungs- und Gesundheitszentrum , Eichkoppel 2 a, Gettorf 

Donnerstag, 03. 15.30 
Schreibwerkstatt „GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 04. 19.30 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Feuerwehrhaus, Neudorf 

Samstag, 05. 13.30 
Neujahrsschießen des SV Felm 
Sportheim, Felm 

Samstag, 05. 17.00 
Konzert „Sing your Soul“ 
St. Jürgen-Kirche, Gettorf 

Samstag, 05. 11.00 
DRK OV Schinkel – Neujahrsempfang 
Schinkler Möhl, Hauptstraße 49, Schinkel 

Sonntag, 06. 15.00 – 17.00 
Café Courage – Treffen bei Tee und Gebäck-  Hospizverein Dänischer Wohld 
Kieler Chaussee 2, Gettorf 

Montag, 07. 09.00 – 11.00 
ELTERN-TREFF für Groß-/Eltern mit Kindern/Enkeln von 0 – 6 Jahren 
AWO-Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 08. 10.00 
Öffentliche Sitzung des Seniorenbeirats Gettorf 
Amtsverwaltung (Sitzungssaal 3. OG), Karl-Kolbe-Platz 1, Gettorf  

 
 
 
 
 


